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Medienmitteilung von transfair zum 

VERHANDLUNGSUNTERBRUCH BEI DER WEITERENTWICKLUNG GAV 3  

Als Reaktion auf das geplante weitere Vorgehen bei der Ausgliederung SBB Cargo Internati-

onal, haben die Sozialpartner entschieden, die Verhandlungen zum GAV 3 zu unterbrechen.  

Aktuell wird auf SBB Konzernebene der Gesamtarbeitsvertrag GAV 3 weiterentwickelt. Dieser regelt 
die Arbeitsbedingungen für die meisten Mitarbeitenden innerhalb des Konzerns, ausgenommen den 
Mitarbeitenden mit OR-Verträgen. Als wichtigste Verhandlungspunkte stehen hier das neue Lohn-

system ToCo sowie Anpassungen bei der Mitwirkung und den Arbeitszeitregelungen im Zentrum.  

Ein Gesamtarbeitsvertrag ist ein wichtiges Resultat einer gut gelebten Sozialpartnerschaft und ver-
einfacht die Zusammenarbeit der Sozialpartner im Interesse der Mitarbeitenden mit dem Arbeitge-

ber.  

Im Fall der SBB ist denn für transfair und die weiteren Sozialpartner der SBB klar, dass bei der Ab-
spaltung von SBB Cargo International die Mitarbeitenden der neuen Tochtergesellschaft ebenfalls 
einem GAV unterstellt werden sollen. Die Unternehmung SBB Cargo sieht dies anders. Sie will ge-

mäss einer aktuellen Stellungnahme insbesondere im Bürobereich keinen GAV akzeptieren.  

Mitarbeitende im Betrieb sollen vorderhand bei SBB Cargo angestellt bleiben und Dienstleistungen 
zu Handen SBB Cargo International erbringen. Verhandlungen über einen GAV für SBB Cargo In-
ternational sollen erst aufgenommen werden, wenn die Betriebsmitarbeitenden fest übernommen 

werden.  

Diese Entscheide wertet transfair als einen Frontalangriff auf die bisher gelebte Sozialpartnerschaft. 
Vor allem drückt er auch eine Geringschätzung gegenüber dem Personal aus, welches in SBB Car-
go International ausgegliedert werden soll.  

Um gegen diese Haltung ein Zeichen zu setzen, haben sich die Sozialpartner gemeinsam entschie-
den die Vertragsverhandlungen für den GAV 3 so lange zu unterbrechen, bis sich die Situation be-

züglich SBB Cargo International geklärt hat oder sich Lösungswege abzeichnen.  


